
Jahr-
zehn-
ten ver-
traute
Forderun-
gen und
industrie-
orientierte
technische Umsetzungslösun-
gen überdacht und durch gleich-
wertige organisatorische Maß-
nahmen und die zeitliche Tren-
nung verschiedener Tätigkeiten
ersetzt werden.

Ziel der neuen Vorschriften ist
es, die gesundheitliche Unbe-
denklichkeit der Lebensmittel
und ein hohes Verbraucher-
schutzniveau sicherzustellen.
Dies gilt gleichermaßen für ein-
getragene bzw. registrierte, zu-
lassungspflichtige und zugelas-
sene Betriebe und ist insoweit
nichts Neues. Damit ist jedoch
auch klar, dass sich die hygieni-
schen Anforderungen an die un-
terschiedlichen Betriebe grund-
sätzlich nicht unterscheiden
können und Betriebe, die die bis-
herigen Vorschriften einhalten
auch in Zukunft auf diesem Ni-
veau arbeiten können („Hygiene
ist unteilbar“). Der wesentliche
Unterschied zwischen den ein-
getragenen bzw. registrierten
und zugelassenen Betrieben
liegt damit in erster Linie im be-
günstigenden Verwaltungsakt
der Zulassung. Hierbei wird be-
stätigt („zertifiziert“), dass der
Betrieb in Übereinstimmung
mit den Vorschriften arbeitet.

Welche Rolle spielen

die Eigenkontrollen?

Generell ist der Unterneh-
mer für die Einhaltung der Vor-
schriften und deren Umset-
zung selbst verantwortlich. Ei-
nen größeren Stellenwert als
bisher nehmen deshalb die Ei-
genkontrollen, HACCP, Doku-
mentation und Rückverfolgbar-
keit ein. Regelmäßige Eigen-
kontrollen werden im Hand-
werk seit je her mehr oder weni-
ger systematisch durchgeführt,
da der Betriebsinhaber i.d.R.
täglich im Betrieb mitarbeitet
und damit ganz natürlich die
Betriebsabläufe überwacht. Für
die Zulassung, häufig aber auch
für die Listung bei Großkunden
und Großverbrauchern, wie
Kindertagesstätten, ist aber ein
schriftliches und durchgängi-
ges „Eigenkontrollkonzept“
zwingende Voraussetzung. Ge-
rade diese Dokumentation wird
von den Betrieben oft als über-
flüssige und lästige Fleißaufga-
be empfunden, da viele Vorga-
ben und Anleitungen zur Um-
setzung unklar, unpraktikabel
und zu umfangreich sind. 

Um die Akzeptanz zu stei-
gern, müssen deshalb die Ei-

genkontrollen
und insbeson-
dere die Doku-
mentation so
organisiert
werden, dass
sie auch dem Betrieb selbst Vor-
teile bringen. Frustrierend und
sinnlos ist es sicher, Listen nur
für das Veterinäramt „auszufül-
len“. Die Dokumentation muss
sich deshalb an der Größe des
Betriebes, der Art der Produkte,
der Distribution und den vorge-
sehenen Haltbarkeitsfristen
orientieren und so praktikabel
wie möglich sein. Das neue
DFV-Konzept unterstützen hier
die Betriebe mit Hygienepos-
tern, einfachen Checklisten
und einem speziellen Waren-
eingangsstempel.

Nach der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift „Rahmen-
überwachung“ werden in Zu-
kunft die Betriebe mit Hilfe ei-
nes Bewertungsschemas beur-
teilt und die Überwachungs-
häufigkeit „risikoorientiert“
festgelegt. Bepunktet wird ne-
ben der Betriebsart, den Pro-
dukten und dem hygienischen
Status des Betriebes vor allem
das betriebliche Eigenkontroll-
system. Damit wirken sich Ei-
genkontrollen zukünftig un-
mittelbar auf die Häufigkeit der
Überwachung und auf die
Überwachungskosten aus. 

Umsetzung in die

Praxis

Die grundsätzliche Zulas-
sung der Fleischbetriebe, die
Beseitigung nationaler Hygie-

Dokumentation des Wesentlichen: Checklisten 
mit genauen Hygienevorgaben erleichtern die 
Eigenkontrollen.
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� Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des EU-Parlamentes und
des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der Allgemeinen
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errich-
tung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
� Verordnung (EG) Nr. 852/2004 vom 29. April 2004 des
Europäischen Parlaments und des Rates über Lebensmittelhygiene
� Verordnung (EG) Nr. 853/2004 vom 29. April 2004 für
spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs
� Verordnung (EG) Nr. 854/2004 vom 29. April 2004 mit
spezifischen Vorschriften für die amtliche Überwachung von zum
menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs
� Verordnung (EG) Nr.882/2004 vom 29. April 2004 über
amtliche Futter- und Lebensmittelkontrollen
� Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission vom 15.
November 2005 über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel

Die neuen EU-Verordnungen 
(das „Hygienepaket“)

In den vier kommenden Aus-
gaben des afz-journals wer-

den die folgenden Themen zur
Umsetzung des EU-Hygiene-
pakets mit Hilfe des DFV-Kon-
zepts „Hygienepraxis – Eigen-
kontrolle – Dokumentation“
detailliert erläutert:
� 2. Teil: Bauliche Anforde-
rungen an handwerkliche Be-
triebe 
� 3. Teil: Arbeitshygiene,
Warenannahme
� 4. Teil: Reinigung und
Desinfektion, Trinkwasser,
Schädlingsbekämpfung, Ab-
fallbeseitigung
� 5. Teil: Umsetzung und
Organisation der Eigenkon-
trollen

Fortsetzung folgt

Das DFV-Konzept

Das Konzept besteht insge-
samt aus drei Teilen:
� DFV-Leitlinie für eine gute
Hygienepraxis in handwerkli-
chen Fleischereien,
� DFV-Hygieneposter und
� DFV-Vordrucke, Checklis-
ten und Kontrollstempel.

Die DFV-Leitlinie für eine
gute Hygienepraxis in hand-
werklichen Fleischereien be-
schreibt die gute Hygienepraxis
in handwerklichen Betrieben
und konkretisiert damit die all-
gemein gehaltenen Vorschrif-
ten („Flexibilisierung“) der EU-
Hygieneverordnungen im Hin-
blick auf die Verhältnisse in
handwerklichen Fleischereibe-
trieben. Sie enthält Einzelhei-
ten zur räumlichen Ausstat-
tung, Personal- und Arbeitshy-
giene, Wareneingangsprüfung,
Reinigung und Desinfektion,
Wasserversorgung, Schädlings-
bekämpfung, Abfallbeseitigung
sowie Temperaturvorgaben und
umfasst alle Bereiche von der
Schlachtung bis zum Verkauf,
Imbiss und Partyservice. Sie be-
rücksichtigt die einschlägigen
EU-Hygienevorschriften, Tier-
schutzvorschriften, Vorschrif-
ten zur Rückverfolgbarkeit und
zum Arbeitsschutz sowie vor al-
lem die Gegebenheiten in den
Handwerksbetrieben. Die DFV-
Leitlinie beschreibt damit den
Standard für die tägliche Hygie-
nepraxis und die Zulassung
handwerklicher Betriebe.

Die DFV-Leitlinie enthält den
Vorschriften entsprechend eine
HACCP-Analyse und legt die
kritischen Kontrollpunkte
(CCP) fest. Darüber hinaus ent-
hält sie klare Hinweise zur
Durchführung von Eigenkon-
trollen, eigenen und externen
Untersuchungen, Schulungen
sowie zu deren Dokumentation.

Die DFV-Hygieneposter
enthalten plakativ die wichtigen
Hygienegebote und können an
den entscheidenden Stellen im
Betrieb aufgehängt werden. Die
Mitarbeiter werden damit bei
der täglichen Arbeit auf die
sachgerechten Verhaltenswei-
sen („Das Wichtigste in Kürze“)
hingewiesen; für Außenstehen-
de und die Überwachung wer-
den die Grundsätze und der
Stellenwert der Hygiene im Be-
trieb deutlich gemacht.

DFV-Vordrucke, Checklis-
ten und Wareneingangsstem-
pel können zur Dokumentati-
on der Eigenkontrollen verwen-
det werden. Aufgrund der ge-
nauen Hygienevorgaben ist es
möglich, die Dokumentation
auf das Wesentliche zu be-
schränken nach dem Motto
„Das Richtige zu tun ist besser
als das Falsche zu dokumentie-
ren“. Die Wareneingangsprü-
fung wird mit Hilfe eines
selbstfärbenden Warenein-
gangsstempels auf den Liefer-
scheinen dokumentiert.

Im Hinblick auf das Zulas-
sungsverfahren können mit
Hilfe entsprechender Vordru-
cke die Betriebsdaten und das
betriebliche Eigenkontrollkon-
zept dargestellt werden. 

Die Autoren:
Dr. Wolfgang Lutz, Deutscher
Fleischer-Verband, Frankfurt;
Dr. Michael Bucher und Dr.
Petra Zechel, Institut für Hy-
giene und Technologie der Le-
bensmittel tierischen Ur-
sprungs der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München

nevorschriften und die Flexibi-
lisierung der EU-Vorschriften
war politisch gewollt und ist ge-
nerell richtig. Für das Hand-
werk eröffnen sich damit gro-
ße Spielräume für pragmati-
sche Lösungen und es sollte
gut geführten Betrieben, die
die derzeitigen fleischhygiene-
rechtlichen Anforderungen
einhalten, möglich sein, die
vorgesehene Zulassung zu er-
reichen, soweit dies erforder-
lich ist.

Zur Unterstützung der flei-
scherhandwerklichen Betriebe
bei der Umsetzung der neuen
Vorschriften hat der Deutsche
Fleischer-Verband mit Unter-
stützung des Instituts für Hy-
giene und Technologie der Le-
bensmittel tierischen Ur-
sprungs der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München das
DFV-Konzept „Hygienepraxis –
Eigenkontrolle – Dokumentati-
on“ erstellt. Ziel war es, den
fleischerhandwerklichen Be-
trieben für die tägliche Praxis
und die Zulassung klare Vorga-
ben an die Hand zu geben über
die
� erforderlichen Hygiene-
maßnahmen im Betrieb und 
� die Zulassungsanforderun-
gen 

sowie einfache und pragma-
tische Anleitungen und Unter-
lagen zur Durchführung
� von Eigenkontrollen und 
� von Schulungen sowie 
� zu deren Dokumentation.


